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Personal- und 
Finanzwesen, 
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VL-106/2026 Datum 27.05.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Magistrat der Stadt Großalmerode 08.06.2026 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 11.06.2026 vorberatend 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Großalmerode 18.06.2026 beschließend 

 
 
Betreff: 
Beratung und Beschlussfassung über den Controllingbericht I/2026 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht T1-2026 (zugleich Bericht gem. § 
28 GemHVO) zur Kenntnis. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen / Zustimmung Aufsichtsbehörde: 
Keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
Sachdarstellung: 
Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den 
Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung der Bewertung aus dem Finanzstatusbericht zu 
unterrichten. 
Der Bericht soll die Verwaltungsleitung und die städtischen Gremien auf Grundlage der 
Informationen befähigen, Entscheidungen zu treffen und die Verwaltung bzw. die Leistungen der 
Verwaltung zu steuern. Anhand der Gegenüberstellung von Soll- und Istwerten können 
Problemlagen erkannt und steuernde Maßnahmen eingeleitet werden.  
 
Aktuell ist nicht erkennbar, dass das ordentliche Ergebnis am Jahresende mit einer 
Eintrittswahrscheinlichkeit schlechter als die Veranschlagung schließt. Allerdings ist der Haushalt 
konträr zu den gesetzlichen Vorschriften schon in der Veranschlagung mit einem erheblichen 
Defizit geplant und es ist spätestens im Haushaltsjahr 2027 absehbar, dass ohne Gegensteuerung 
die Liquidität aufgebraucht sein wird und die Stadt somit quasi zahlungsunfähig würde. Es ist 
deshalb notwendig selbst bei Einhaltung von Aufwandsansätzen jede Aufwendung auf 
Notwendigkeit und Wirksamkeit zu prüfen. Soweit im Jahresverlauf erkennbar wird, dass sich 
Ertragsansätze nicht realisieren lassen, kann es erneut notwendig werden, eine Haushaltsperre zu 
veranlassen, selbst wenn die Haushaltsgenehmigung bis dahin erfolgt ist. 
 
 
gez. T h o m s e n 
Bürgermeister 
 
Anlage(n): 
1. Controllingbericht T1 2026 




